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Gegenetand der Vereinbarun g

Die Vereinbarung regelt den Parallelbetrieb
Braunschwaig,

der o. g. Photovoltaikanlage des Betreibers in

mil dem Nlederspannungsnetz der Versorgungs-AG und die Einspeisung der erzeuglen
elekfischen Energie in das Netz der Versorgungs-AG,

Betreiberanlage, übergabestelle

Die für dle Stromerzeugung des Betreibers inslallierten technischen Einrichtungen einschließlich
der für die Unterbringung der Zähler erforderlichen Einrichtungen sind Eigentum dss Betreibers.

Der Betreiber stellt ausschließlich der Versorgungs-AG die erzeugte slsktrische Energie zur
VerlügunE, und zwar als Drehstrorn mit einer Spannung von etwa 400 Volt, Wechselstrom rnit
einar Spannung von etwa 230 Volt und elner Frequenz von elwa 50 Hertz am Häusanschluss.
Die maximale Einspeiseleistung enlspricht der Spitzenlelstung der Eigenezeugungsanlage und
beträgt kWo.

Mess- und Zähleinrichtung

Die Mess- und Zähleinrichtung besteht aus

- dem Bezugszähler oder Messsalz für dis Erfassung der vom Betreiber bezogenen elektri-
schen Energie, der mit einer Bücklaufsperre ausgestättet ist und

- dern Einspeisezähler oder Messsatz für die Edassung der in das Versorgungsnetz
eingespeisten elektrischen Energie mit einer Rücklaufspene

Der Bezugszähler/Messsalz und der Einspeisezähler/fvlesssatz sind Eigentum der
Versorgungs-AG-

Die Regelungen der g 18 und $ 19 der "Verordnung übar Allgemaine Bedingungen für die Elek-
trizitätsversorgung von Tarifkunden {AVBEIIV)'oder'Altgemelnen Vereinbarungen (AV) " gelten
sinngemäß auch lür den Einspeisezähler/ftfesssalz.

Errichtuhgt Unterhaltung und Betrieb der Elgenerzeugungsanlage

Errichtung, Unterhältung und Eetrieb der Eigener:eugungsanlage erfolgen nacJr den "Richtlinien
für den Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen mit dern Niederspannungsnetz des EVUI'
und den "Technischen Anschlussbedingungen ffne,i' der' Versorgungs-AG, soweit nicht die
Vereinbarung im Einzelfall etwas ander€s bestimmt Oie.Rishtlinia sowia die TAB in ihrer jeweils
geltenden Fassung bilden einen wesentlichen Bestandteildiesdf Veieinbarung.

Die Partner der Vereinbarung verpflichten sich, ihre Anlagen so insland zuhalten und zu be-
treiben, dass Störungen möglichsl vermieden werden. Es gelten sinngemäß die einschlägigen
Bestimmungen der'AVBEIIV- oder'Allgemeinen Vereinbarungen (AV)",
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4.9 Die Versorgungs-AG ist jederzeit berechtigt, sich in Anwesenheit des Betreibers oder seines
Beauftragten von der Einhaltung dieser Bedingungen zu übezeugen.

Vergütung der eingespeisten Elektrlschen Energle; Veneehnungsprels/Messpreis

Für die eingespeiste und gemessane elektrische Energie aus der Photovoltaikanlage zahll die
Versorgungs-AG dem Betreiber aul der Grundlage des,,Gesetzes lÜr den Vorrang Erneuerbarer
Energien { EEG )" eine Vergütung.
Die jeweilige Höhe der Vergütung ergibl sich aus dem Geselz.
Der Vergütung wird die Umsalzsteuer hinzugerechnet, wenn der Belreiber der Versorgungs-AG
schriftlich erklärt, dass er als Unternehmer umsatzsteuerptlichlig ist und den für ihn
anzuwendenden $teuersatz mitlsilt,

Die Koslen für den Einspeisezähler bei Photovoltaikanlagen wsrden für die Dauer der Rücklie'
ferung (Vereinbarung) von der Versorgungs-AG ilbemommen"

Die Ablesung und Abrechnung der elektrischen Energielieferung des Betreibers erfolgt durch die
Versorgungs-AG

- bei der Versorgung nach dem Allgemeinen Tarif jährlich

- beider Versorgung näch Sondervertrag monatlich bzw' auch jährlich.

Laufzeit

Diese Vereinbarung tritt mit ihrer vollständigen Unterzeichnung in Kralt und läuft unbef ristet.

Beide Partner sind berechtigt, die Vereinbarung mit einer Frist von einem Monat aul das Ende
eines Kalendernonats zu kündigen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibl hiervon
unberührt-

Darüber hinaus endel diese Vereinbarung, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit dem
Außerkrafttreten des EEG.

Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen

Sonstige Elestirnmungen

Durch den Abschluss der Vereinbarung wird nach dern Willen der Partner bis zu einer recht-
mäßigen Beendigung ein einheitfiches, dauerndes Rechtsverhältnis geschaffen.

Anderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Sohriftlorm.

Der Betreiber und die Versorgungs-AG verpflichten sich, die Rechte und Pflichten aus diesem
Vertrag auf ihre Flechtsnachfolger zu übertragen.

Sollten einzelne Bestimmungen rechtlich unwirksam werden, so verpilichten sich beide Partner,
sie nach Möglichkeit durch im wirlschaftlichen Erfolg ihnen gleichkommende, rechtsgültige
Bestim rnungsn zu ersetzen,
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Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Braunschweig'

Die ftir die Abwicklung des Vertragsverhältnisses erforderlichen Daten werden von der
Versorgungs-AG unter Einhaltung des Bundesdatenschutzgeseües verarbeitel und genutzt.
Soweit erforderlich, Werden Daten an die an der Durchführung dieser Vereinbarung beteiligten
Unternehmen weitergegeben.

Ausfertlgung

Der Betreiber und die Versorgungs-AG erhaltan je eine Ausfsrtlgung der Vereinbarung.

Bechtsverhällnls

Die Braunschweiger Versorgungs-AG lst berechtigl, Rechte und Pflichten aus dieser
Vereinbarung durch Dritte wahrnehmen zu lassan.

8.

Braunschweig,

Braunschweiger Versorgun gs-AG
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.) Rechtsverbindliche Unterschrifl
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